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Beschluss des Kommunalausschusses vom 10.10.2024 (VB) 

Öffentliche Sitzung 

 

 

I. Vortrag der Referentin 

1. Ausgangslage 

 

Mit dem Grundsatz- und Eckdatenbeschluss zur weiteren Entwicklung des Viehhofgelän-

des wurde in der Sitzung der Vollversammlung vom 26.07.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14-
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20 / V 09202) die Stadtverwaltung mit der weiteren Planung und Entwicklung des Vieh-

hofareals beauftragt. Hierzu legte das Referat für Stadtplanung und Bauordnung (PLAN) 

mit Bekanntgabe in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 

03.07.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15268) einen Masterplan mit einem Konzept 

zum weiteren Vorgehen bezüglich der Planung vor. Weiter wurde das Kommunalreferat 

(KR) mit Stadtratsbeschluss in der Sitzung des Kommunalausschusses vom 04.07.2019 

(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15330) beauftragt, die Freimachung des Viehhofgeländes 

in Abhängigkeit zur Nachnutzung des Großmarktgeländes weiter zu verfolgen. Zudem 

sollte die Genehmigungsfähigkeit für einen Alternativstandort der Wagenwaschanlage 

mittels Bauvoranfrage bei der Lokalbaukommission (LBK) geklärt werden. 

 

Außerdem hat der Stadtrat in seiner Beschlussfassung zur Fortschreibung des Gewerbe-

hofprogramms in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 06.02.2018 

(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09951) das Viehhofgelände als konkreten Standort zur Er-

richtung eines Gewerbehofes aufgeführt. 

 

2. Sachstandsbericht 

 

Zu den einzelnen Punkten des Stadtratsbeschlusses vom 04.07.2019 wird nachfolgender 

Sachstand berichtet: 

 

2.1 Masterplan 

 

Das PLAN hat für das Viehhofgelände einen Masterplan entwickelt, der am 03.07.2019 

dem Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung bekannt gegeben wurde (Sitzungsvor-

lage Nr. 14-20 / V 15268). Demnach besteht auf dem Viehhofgelände neben dem bereits 

gebauten Münchner Volkstheater Potenzial für ca. 56.700 m² Geschossfläche (GF) 

Wohnbauflächen, das entspricht rd. 600 Wohneinheiten. Weiterhin könnten ca. 

18.300 m² GF Gewerbeflächen generiert werden. Nähere Details können der Sitzungs-

vorlage des PLAN sowie in Kurzform dem beiliegenden Plan (Anlage 3) entnommen wer-

den. Der Masterplan sollte Grundlage für ein noch durchzuführendes Bebauungsplanver-

fahren sein. 

 

2.2 Freimachungskonzept 

 

Das Freimachungskonzept wurde bereits im Beschluss des Kommunalausschusses vom 

04.07.2019 beschrieben. Dem Konzept liegen zwei wesentliche Faktoren zugrunde, zum 

einen die Freimachung der Gewerbehallen und zum anderen die Verlagerung der Wa-

genwaschanlage auf das Schlachthofgelände. 

 

2.2.1 Nutzungsverhältnisse auf dem Viehhofgelände 

 

Derzeit gibt es rund 50 Nutzungsverhältnisse auf dem Betriebsgelände "Viehhof". Die pri-

vat- oder öffentlich-rechtlichen Verträge werden seit dem Beschluss zur Planung und Ent-

wicklung des Viehhof-Areals durch die Märkte München (MM) (weiter-)befristet bzw. bei 

Neuvergabe entsprechend dem Entwicklungsfortschritt abgeschlossen. Die verschiede-

nen Firmen des Klein- und Mittelstands erstrecken sich im Segment Lebensmittel von der 

Produktion über den Groß- und Einzelhandel, dem produktnahen Handwerk bzw. Dienst-

leistung bis hin zu gastronomischen Betrieben. Es handelt sich um ein sensibles 
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Firmengeflecht. Die Unternehmungen bedingen einander und stehen teils in Abhängigkeit 

von den im Schlachthof angesiedelten Betrieben. Eine übereilte Freimachung des Vieh-

hofs würde daher die Existenz vieler klein- und mittelständischer Betriebe erheblich ge-

fährden. 

 

Im Bereich Lebensmittel sind aufgrund hygienerechtlicher Vorgaben stetig hohe Investiti-

onen ins Inventar bzw. in die Produktionsmittel zu leisten, um die Sicherheit der Verbrau-

cher_innen zu gewährleisten. Diese wurden von den Unternehmen in der Vergangenheit 

geleistet.  

 

Die ansässigen Betriebe beabsichtigen auch zukünftig zu investieren, um den Anforde-

rungen des Klima- und Umweltschutzes gerecht zu werden. Vier Betriebe haben z.B. ak-

tuell Interesse, eine Photovoltaikanlage zu errichten. Diese Maßnahme liegt auch im Inte-

resse der Landeshauptstadt München (LHM). Ein solches Vorhaben kann von einem Be-

trieb nur umgesetzt werden, wenn sich die Investition aufgrund der Laufzeit der Anlage 

amortisiert. Hierfür benötigen die Nutzer_innen dringend Perspektive und Planungssi-

cherheit. Gleiches gilt für die Instandsetzung der Gebäude. Aufgrund der ungewissen 

Laufzeit beschränken sich auch städtische Maßnahmen in den letzten Jahren auf Maß-

nahmen zur Sicherstellung des Betriebes.  

 

Die übrigen Nutzer_innen sind dem Baugewerbe oder der Kunst- und Kulturszene zuzu-

rechnen. Derzeit befindet sich mit dem „Bahnwärter Thiel“ auf einer Fläche von ca. 

3.000 m² eine kulturwirtschaftliche Einrichtung in Form einer Zwischennutzung auf dem 

Viehhofareal. Trotz der stetigen Konkurrenzsituationen mit den im Betriebszweck liegen-

den Nutzungen hat sich der „Bahnwärter Thiel“ als sozio-kultureller Hotspot in der Stadt 

etabliert. Bei einer längerfristigen Nutzung sind bauliche Maßnahmen zur Erfüllung bau-

rechtlicher Vorgaben erforderlich. 

 

2.2.2 Freimachung der Gewerbehallen 

 

Der Stadtrat hat in seiner Beschlussfassung zur Fortschreibung des Gewerbehofpro-

gramms vom 06.02.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09951) das Viehhofgelände als 

konkreten Standort zur Errichtung eines Gewerbehofs aufgeführt. Um diesen Gewerbe-

hof zu realisieren, müssen die entsprechenden Flächen auf dem Viehhofgelände freige-

macht werden. Wie bereits im Beschluss vom 04.07.2019 dargelegt, wies das Referat für 

Arbeit und Wirtschaft (RAW) darauf hin, dass nur rund 40 % der betroffenen Firmen aus 

dem Viehhof Ersatzflächen im neuen Gewerbehof angeboten werden könnten. Dies gelte 

in erster Linie für Betriebe aus dem Bereich „klassisches Gewerbe“ und in untergeordne-

tem Umfang ggf. für Betriebe mit kreativwirtschaftlichen Nutzungen.  

 

Die größten Schwierigkeiten bereitet die Unterbringung der Betriebe aus dem Bereich Le-

bensmittelgroß-/Einzelhandel und Gastronomie. Die Stadt verfügt nahezu über keine ei-

genen Gewerbeareale mehr. Abgesehen davon ist in Gewerbegebieten oftmals Einzel-

handelsnutzung ausgeschlossen bzw. nur eingeschränkt möglich. Die Ansiedlung in ei-

nem Gewerbehof ist aufgrund der hohen logistischen Anforderungen an das Umfeld äu-

ßerst herausfordernd. Im Übrigen ist bei vielen Betrieben des Viehhofs von einer Stand-

ortbindung zum Schlachthof auszugehen. Um diesen Betrieben eine Zukunftsperspektive 

aufzeigen zu können, ist die Einbeziehung der freiwerdenden Großmarktflächen nach 
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dem Neubau der Großmarkthalle in die weitergehenden Untersuchungen zum Freima-

chungskonzept des Viehhofes unumgänglich. 

 

2.2.3 Verlagerung der Wagenwaschanlage 

 

Die Machbarkeit der Verlagerung der Wagenwaschanlage auf das Schlachthofgelände 

wurde mittlerweile geprüft. Die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit wurde mit Vorbe-

scheid der LBK vom 21.12.2021 in Aussicht gestellt. 

 

Eine Verlagerung der Wagenwaschanlage wird jedoch aus folgenden Gründen als nicht 

zielführend betrachtet: 

 

Spätestens im Jahr 2040 enden alle bisher noch bestehenden Erbbaurechtsverträge auf 

dem Schlachthofgelände. Die künftige Entwicklung der Schlacht- und Zerlegebetriebe am 

Schlachthof ist schwer einschätzbar, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich 

Betriebe schon vor 2040 neu orientieren. Die Schweineschlachtung München GmbH mel-

dete am 10.08.2023 Insolvenz an und stellte bereits im Juni 2023 ihren Schlachtbetrieb 

ein. Daher wird die Wagenwaschanlage von der Schweineschlachtung aktuell nicht mehr 

benötigt. Dies kann sich ggf.  – je nach Fortgang des Insolvenzverfahrens – wieder än-

dern. Die Rinderschlachtung besteht nach wie vor fort. 

 

Zudem wäre für die Realisierung der Wagenwaschanlage auf dem Schlachthofgelände 

die Mitwirkung sämtlicher Erbbauberechtigten am Schlachthof erforderlich, was sich er-

fahrungsgemäß schwierig und zeitaufwendig gestalten könnte. Die bisherigen Planungen 

wurden von den Erbbauberechtigten als nicht gewünscht eingestuft.  

 

Nach Entscheidungsfindung und Beschlussfassung im Stadtrat würde der Neubau einer 

Wagenwaschanlage mit einer Planungs- und Bauzeit von mind. fünf Jahren kalkuliert, so 

dass nach Fertigstellung nur eine sehr geringe Nutzungsdauer bis 2040 verbleiben 

würde.  

 

Die finanzielle Belastung des Neubaus in zweistelliger Millionenhöhe wirkt sich bei einer 

kurzen Nutzungsperspektive bis 2040 negativ auf die Rentabilität aus. Die Bereitstellung 

finanzieller Mittel im städtischen Haushalt wäre mit der Stadtkämmerei (SKA) zudem an-

gesichts der städtischen Haushaltslage noch zu klären. In Anbetracht der Unwirtschaft-

lichkeit des Projekts könnte eine Bewilligung schwierig sein.  

 

Zudem würden durch die Verlagerung der Wagenwaschanlage baurechtlich erforderliche 

Stellplätze auf dem Schlachthofgelände wegfallen.  

 

Der Betrieb der bisherigen Wagenwaschanlage ist bei entsprechendem Bauunterhalt bis 

2040 grundsätzlich möglich. Auch eine Überdachung des Bestands wäre im Bedarfsfall 

möglich. Derzeit sind keine Sanierungsmaßnahmen geplant. Wenn der angedachte Neu-

bau einer Wagenwaschanlage entfällt, können Mittel im unteren zweistelligen Millionen-

bereich eingespart werden, auch wenn Maßnahmen an der Altanlage erforderlich wür-

den.  
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3. BA-Antrag und Bürgerversammlungsempfehlung 

 

3.1 BA-Antrag Nr. 20-26 / B 06184 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02  

      Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 14.11.2023 

 

Mit o.g. Antrag hat der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 02 Ludwigsvorstadt – Isar-

vorstadt folgenden Auftrag formuliert (s. Anlage 4): 

Die Stadt soll ein Planungsverfahren aufsetzen, zur Zukunft des Schlachthofs, bei dem 

alle Beteiligten einbezogen werden. In Ergänzung zum Masterplan für den Viehhof soll 

auch für den Schlachthof ein Konzept zur Nutzung des Geländes bei Auslaufen der 

Pachtverträge (2040) erarbeitet werden. 

 

3.2 Empfehlung Nr. 20-26 / E 01762 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 02 

      Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 23.11.2023 

 

Im Rahmen der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 02 Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt 

am 23.11.2023 wurde der Antrag eines Bürgers mehrheitlich angenommen, der einen 

Masterplan Schlachthof-Viehhof-Großmarkt fordert (s. Anlage 5). Im Wesentlichen zielt 

die Anregung aus der Bürgerversammlung darauf ab, die einzelnen Bereiche der Stadt 

(Schlachthof-Viehhof-Großmarkt) im Rahmen eines Gesamtkonzepts zu entwickeln, das 

auf alle Belange wie z.B. bezahlbaren Wohnraum, Gewerbeentwicklung, Großmarkt, be-

stehenden Denkmalschutz und Freiraumentwicklung Rücksicht nimmt. 

 

3.3 Stellungnahme des Referats für Stadtplanung und Bauordnung 

 

Die o.g. Initiativen (BA-Antrag, BV-Empfehlung) sind im Sinne der städtebaulichen Wei-

terentwicklung dieser mehrheitlich im städtischen Eigentum befindlichen innerstädtischen 

Flächen in ihrer Zielsetzung durchaus nachvollziehbar und decken sich überwiegend 

auch mit den Zielen des PLAN. Bisherige Überlegungen zu einer Gesamtentwicklung der 

Flächen waren immer von der jeweiligen Flächenverfügbarkeit geprägt. Ein Großteil der 

Flächen steht langfristig bis ca. zum Jahr 2040 nicht für eine Entwicklung zur Verfügung, 

da die Flächen seitens der LHM durch langfristige Miet-, Pacht- oder Erbbaurechtsver-

träge unterschiedlichen Nutzern überlassen wurden. Obwohl im PLAN in den letzten 

Jahrzehnten Überlegungen und Untersuchungen zu einer Gesamtentwicklung der Flä-

chen angestellt wurden, lag der Fokus vielmehr auf einer Entwicklung von Teilflächen, bei 

denen eine absehbare Freimachung und somit Reorganisation im Raum stand (siehe der 

Neubau der Großmarkthalle oder der Neubau des Volkstheaters).  

 

Konzepte zu erarbeiten, welche auf einen langfristigen Zeithorizont (+ 15 Jahre) ausge-

richtet sind, birgt die Problematik, dass Bedarfe noch nicht ausreichend präzise abge-

schätzt werden können bzw. gänzlich unbekannt sind und somit eine Planung nicht in der 

erforderlichen Tiefe erfolgen kann. Dieser Umstand kann bereits jetzt am Beispiel des 

Masterplans zum Viehhofgelände beobachtet werden, wo die 2019 durchgeführten Unter-

suchungen und planerischen Ideen vor dem Hintergrund einer möglichen Umsetzung um 

das Jahr 2040 zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aktualisiert und überarbeitet wer-

den müssen. Insofern ist es aus Sicht des PLAN sinnvoll, rechtzeitig, jedoch erst in einem 
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absehbaren zeitlichen Zusammenhang zur jeweiligen Umsetzbarkeit mit der Untersu-

chung und Überplanung dieser Flächen zu beginnen. Dies kann selbstverständlich nur 

unter Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit sowie der Politik erfolgen. 

 

Das PLAN hat auch bei den bisher erfolgten Überlegungen und Planungen immer alle 

Flächen im Gesamtzusammenhang gesehen. Analog zum bisherigen Vorgehen werden 

auch weiterhin städtebauliche Entwicklungen – selbst, wenn dies nur Teilbereiche oder 

Interimsnutzungen umfassen sollte - vor dem Hintergrund der vorherrschenden Flächen-

knappheit aktiv, effizient und unter Berücksichtigung von naheliegenden Synergien be-

gleitet und vorangetrieben, sobald sich hierfür die jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten 

auch schon im Vorfeld ergeben. 

 

3.4 Zusammenfassung/Ergebnis 

 

Wie in Ziff. 3.3 seitens des PLAN ausgeführt, decken sich die Intentionen des BA-Antrags 

und der BV-Empfehlung grundsätzlich mit den Zielen der Stadtplanung. Aufgrund des 

Zeithorizonts einer Flächenverfügbarkeit des Schlachthofs von voraussichtlich erst ab 

2040 kommt die Entwicklung eines Masterplans über das gesamte Areal jedoch zu früh. 

Entsprechende Untersuchungen und Überplanungen sind erst ab einem Zeitpunkt sinn-

voll, an dem nach Abschluss der Planungen auch mit der Realisierung begonnen werden 

kann. 

 

Da die in Rede stehenden Areale (Schlachthof, Viehhof und Großmarkt) schon bedingt 

durch ihre zentrale Lage im Stadtgebiet eine große Bedeutung für die künftige Stadtent-

wicklung haben, haben sowohl die Politik als auch die betroffenen Referate der LHM ei-

nen hohen Fokus auf dieses Gebiet, so dass sichergestellt ist, dass mit einem ganzheitli-

chen Entwicklungskonzept unter Einbeziehung der Öffentlichkeit und der Politik rechtzei-

tig, aber auch zum richtigen Zeitpunkt begonnen wird.  

 

Insofern wird den Intentionen des BA-Antrags und der BV-Empfehlung grundsätzlich ge-

folgt. Aufgrund des Zeithorizonts der Flächenverfügbarkeit ist die Erstellung einer Master-

planung zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch zu früh. Den Anträgen kann somit derzeit 

nicht entsprochen werden. Der BA-Antrag ist somit satzungsgemäß behandelt. Die BV-

Empfehlung ist somit gem. Art. 18 Abs. 4 der Gemeindeordnung behandelt. 

 

4. Entscheidungsvorschlag 

 

Eine Verlagerung der Betriebe des Viehhofgeländes und damit eine vorzeitige Freima-

chung des Areals ist aus den dargestellten Gründen kaum möglich. Die Betriebe benöti-

gen dringend eine Perspektive und Planungssicherheit.  

 

Die Entwicklung des Viehhofgeländes steht in starker Abhängigkeit zur Nachnutzung des 

Schlachthofareals und des Großmarktgeländes. Sie soll daher gemeinsam mit der Ent-

wicklung des Schlachthofes und dem Gelände der Großmarkthalle erfolgen. Eine ganz-

heitliche planerische Betrachtung aller drei Flächen ist auch stadtplanerisch sinnvoll. 

Deshalb wird das Viehhofgelände nicht vor 2040 entwickelt.  

 

Eine Verlagerung der Wagenwaschanlage erfolgt aufgrund Unwirtschaftlichkeit nicht. Ihr 

Betrieb bis 2040 kann sichergestellt werden. 
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Die vorhandenen Nutzungsverhältnisse auf dem Viehhofgelände können analog zu den 

Erbbaurechtsverträgen auf dem Schlachthofareal durch die MM grundsätzlich bis 2040 

verlängert werden. 

 

5. Beteiligung der Bezirksausschüsse 

 

In dieser Angelegenheit besteht ein Anhörungsrecht des Bezirksausschusses. Die Stel-

lungnahme des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 

erfolgte am 17.09.2024 (s. Anlage 6). Der Bezirksausschuss fordert die Festsetzung ei-

nes Termins, ab wann die Bürgerbeteiligung und die Planung für das Viehhofgelände be-

ginnt.  

 

Wie bereits unter Ziffer 3.3 erläutert wird, bergen Konzepte, die auf einen weit in der Zu-

kunft liegenden Umsetzungshorizont (hier > 2040) ausgerichtet sind, die Gefahr, dass 

Bedarfe noch nicht ausreichend präzise abgeschätzt werden können bzw. gänzlich unbe-

kannt sind und somit am Bedarf und an den Anforderungen vorbeigeplant wird. Daher 

kann eine Planung in der erforderlichen Tiefe derzeit bzw. kurzfristig nicht begonnen wer-

den, sondern erst in einem absehbaren zeitlichen Zusammenhang zur jeweiligen Um-

setzbarkeit. Selbstverständlich kann dies dann nur unter Einbeziehung einer breiten Öf-

fentlichkeit sowie der Politik erfolgen. Der Forderung des Bezirksausschusses, jetzt 

schon einen Starttermin für die Bürgerbeteiligung zu benennen, kann aktuell daher noch 

nicht erfolgen.  

 

6. Beteiligung anderer Referate 

 

Die Sitzungsvorlage ist mit dem PLAN und dem RAW abgestimmt. 

 

 

7. Unterrichtung der Korreferentin und der Verwaltungsbeirätin 

 

Der Korreferentin des KR, Frau Stadträtin Anna Hanusch, und der Verwaltungsbeirätin, 

Frau Stadträtin Nicola Holtmann, wurde ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet. 

 

8. Klimaprüfung 

 

Laut Leitfaden Vorauswahl Klimarelevanz ist das Thema des Vorhabens nicht klimarele-

vant. Eine Einbindung des Referats für Klima- und Umweltschutz ist nicht erforderlich. 

 

9. Beschlussvollzugskontrolle 

 

Diese Sitzungsvorlage soll nicht der Beschlussvollzugskontrolle unterliegen, weil in der 

Vorlage lediglich ein Sachstandsbericht zu verschiedenen Themen wiedergegeben und 

der Stadtrat bei den weiteren grundstücksrelevanten Entscheidungen ohnehin wieder ein-

gebunden wird. 
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II. Antrag der Referentin 

 

1. Das Kommunalreferat wird gebeten, die Entwicklung des Viehhofgeländes mit der 

Entwicklung des Schlachthofgeländes und der Großmarktflächen ab 2040 vorzuse-

hen. 

 

2. Das Kommunalreferat wird ermächtigt, die vorhandenen Nutzungsverhältnisse auf 

dem Viehhofgelände bei Bedarf bis 2040 zu verlängern und die Instandhaltungen auf 

dem Viehhofgelände laufend zu prüfen bzw. durchzuführen. 
 

3. Die Planungen zur Verlagerung der Wagenwaschanlage werden eingestellt.  
 

4. Dem Antrag Nr. 20-26 / B 06184 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 - 

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 14.11.2023 wird hiermit nicht entsprochen, dieser 

ist damit satzungsgemäß erledigt. 
 

5. Der Empfehlung Nr. 20-26 / E 01762 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 02 -

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 23.11.2023 wird nicht gefolgt. Sie ist somit gem. 

Art. 18 Abs. 4 der Gemeindeordnung behandelt. 
 

6. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 

 

 

III. Beschluss 

 

nach Antrag 

 

 

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollver-

sammlung des Stadtrates. 

 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

 

Die Vorsitzende  Die Referentin 

 

 

 

 

 

 

Verena Dietl  Jacqueline Charlier 

3. Bürgermeisterin  Berufsmäßige Stadträtin 
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IV. Abdruck von I. mit III. 

über das Direktorium HAII/V – Stadtratsprotokolle 

an das Revisionsamt 

an das Direktorium – Dokumentationsstelle 

an die Stadtkämmerei 

z.K. 

 

V. Wv. Kommunalreferat - Immobilienservice - Grundstücksverkehr Süd 

 

Kommunalreferat 

 

I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt. 

 

II. An 

das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA II/23P 

das Referat für Arbeit und Wirtschaft 

die Märkte München 

z.K. 

 

 

Am _______________ 

 

 


